
Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 

 

 

 

Entwurf 

10. April 2015 

 

Kanton Zürich 

Bildungsdirektion 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

Prüfungskommission 48 

Berufe des Maler-, Gipser- und Carrosseriegewerbes 

 

Kontakt: Chefexperte Christoph Fontana, christoph.fontana@smgv.ch, Telefon 043 233 49 64, Website: www.pk48.ch  

 

 

 

LAP Gipser und QV Gipser-Trockenbauer EFZ 2024 
Informationen sowie Material- und Werkzeugliste  

 
A Praktische Prüfung 
 
Ort:  Gipserwerkstatt Ausbildungszentrum Gipser, Grindelstrasse 2, 8304 Wallisellen 

 
Material 

• Als Grundputz wird der Kalk-Zementgrundputz WEBER IP 18 Turbo bereitgestellt. 

• Für den Wand-Weissputz auf Grundputz ist der Weissputz Fixit 140 bereitgestellt. 

• Für die Verspachtelung der Gipskartonplattenflächen ist Rigips Rifino bereitgestellt 

• Für das Verkleben von Gipswandbauplatten ist Alba-Gips-Kleber bereitgestellt. 

• Eigene Materialien können mitgebracht werden.  

Werkzeuge 

Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel, die vom Prüfungskandidaten mitzubringen sind: 

• Taschenrechner (Mobiltelefone dürfen nicht verwendet werden. 

• Elektrische Werkzeuge, z.B. Bauschrauber und Rührwerk (keine neuen Rührpropeller montieren!  
die scharfen Kanten zerkratzen die Plastikmulden →  Rückstände im Weissputz!)    

• Fuchsschwanz für Vollgipsplatten (Handsäge) 

Elektr. Fuchsschwanz ist zum Zuschneiden der Vollgipsplatten nicht zugelassen!  
(starke Staubentwicklung in der Werkstatt) 

• Verlängerungskabel und Scheinwerfer (max. 500 Watt, oder: Arbeitsleuchten mit LED) 

• Wasserwagen, Abzugslatten, 4 Schraubzwingen, 1 Anschlaglatte 

• Komplettes Gipsergeschirr gem. Liste für üK 3, inkl. Arbeits-Sicherheitsschuhe und PSA 
→ Jeder Kandidat ist für sein Werkzeug selbst verantwortlich! 
→ Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Hilfsmittel dürfen nicht an andere Kandidaten ausgeliehen 

werden! 
 

Folgende Geräte und Werkzeuge sind an jedem Arbeitsplatz vorhanden: 

• 1 Stk. Pflastermulde Plastik 90 l  • 1 Stk. Schaltafel (als Tisch mit Böckli) 

• 1 Stk. Pflasterkessel klein schwarz • 2 Stk. Malerböckli 

• 2 Stk. leere Kessel für Wasser und Schutt • 1 Holzlatte für Anschlagen an Leibung 

 

Weitere HINWEISE zur Praktischen Prüfung 

• Ausweispapiere: Vor der Prüfung müssen Sie sich mit einem gültigen Dokument gegenüber 
den Experten ausweisen können, z.Bsp: ID, Führerschein. 

• Zum Mittagessen müssen die Arbeitskleider gewechselt werden. Der Werkstattbereich darf nur mit 
sauberen Schuhen (keine Arbeitsschuhe) und Kleidern verlassen werden. 

• Mineralwasser wird in der Werkstatt gratis abgegeben. 

• Die Anreise soll mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Die Parkplätze um das 
Ausbildungszentrum Gipser sind beschränkt verfügbar und gebührenpflichtig. 

• Akteneinsicht Kt. Zürich: Mittwoch, 10. Juli 2024 (vormittags) SMGV Wallisellen,  
→ am Nachmittag für Kandidaten mit Lehrbetrieb ausserhalb des Kantons Zürich. 

    Terminanfragen sind bis spätestens Fr. 05. Juli 2024 an folgende Adresse zu stellen: 
christoph.fontana@smgv.ch (bitte immer Kandidaten-Nummer und Tel.-Nummer angeben) 
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B  Auszug aus der Bildungs-Verordnung über die berufliche Grundbildung Gipser-
Trockenbauerin/Gipser-Trockenbauer mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ vom 22. Juli 2014 
Art. 18 Abs.1 
 

Art. 18 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung 

1 Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die Handlungskompetenzen in den nach-  
stehenden Qualifikationsbereichen wie folgt geprüft: 

a. Praktische Arbeit, als vorgegebene praktische Arbeit (VPA) im Umfang von 22 Stunden. Dieser    
Qualifikationsbereich wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung geprüft. Die lernende Person 
muss zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und 
situationsgerecht auszuführen. Die Lerndokumentation und die Unterlagen der überbetrieblichen 
Kurse dürfen als Hilfsmittel verwendet werden. Der Qualifikationsbereich umfasst die folgenden 
Handlungskompetenzbereiche mit den nachstehenden Gewichtungen:  

 

Handlungskompetenzbereich 1:                                                Handlungskompetenzbereich 2: 

1. 
Planen, Vorbereiten und 
Rapportieren der Arbeiten 

10 %  2.  Verputzen und dekoratives Gestalten 40% 

Unterpositionen:  Unterpositionen: 

1.1 
Berufliches Rechnen, sowie Skizzen, 
Pläne und Zeichnen erstellen 

50 %  2.1 
Grundputz und Zwischenbeschichtung 
erstellen 

30 % 

     

1.2 
Arbeitsprozesse planen und 
Arbeitsplatz einrichten 

20 %  2.2 Deckputz innen und aussen erstellen 30 % 

     

1.3 
Arbeiten vorbereiten und 
rapportieren 

30 %  2.3 Stuckaturen herstellen 20 % 

     

   2.4 Dämmungen innen und aussen  20 % 

 

        Handlungskompetenzbereich 3: 

    3.  
Konstruieren von Trockenbau Wänden 
und Decken 

50% 

  Unterpositionen: 

    3.1 
Konstruieren von Trockenbau Wänden 
und Decken 

100 % 

     

 

Die Gewichtungen der Unterpositionen sind als Beispiel zu verstehen. Diese können je nach Prüfungsjahr leicht 
variieren. 
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C   Allgemeine Informationen 

Verpflegungsmöglichkeit: 

• Als Verpflegungsmöglichkeit steht das öffentliche MaGi-Restaurant in der Mensa im 2. OG zur 
Verfügung. Die Kosten für die Verpflegung sind durch die Kandidaten zu übernehmen. 

https://www.smgv.ch/de/Restaurant-MaGi 

 
Übernachtung: 

• Für Kandidaten mit weiter Anreise besteht die Möglichkeit in der Unterkunft der Berufsfachschule Gipser 
in Zimmer zu reservieren. Bei Kapazitätsengpässen wird denjenigen Kandidaten den Vorzug gegeben, 
welche während des Besuchs der Berufsschule bereits übernachtet haben.       

• Preise und Adresse für Reservationsanfragen sind über folgende Website zu finden: 

https://www.smgv.ch/de/Berufsfachschule-Gipser 

Anlieferung Werkzeuge: 

• Für Kandidaten, die in der Unterkunft übernachten, kann die Werkzeugkiste am Vortag                
zwischen 17.00 bis 18.00 Uhr in der Werkstatt deponiert werden. Anmeldung im Schulsekretariat 
notwendig. 

• Die Anlieferung zu den Werkstätten erfolgt über die Grindelstrasse und Haupteingang 
Ausbildungszentrum.  

 
 
Diverses: 

• Der Gebrauch von Mobiltelefonen während der Prüfung in der Werkstatt ist nicht gestattet. Diese sind 
ausgeschaltet und unsichtbar zu versorgen. 

• Das Rauchen ist in der Werkstatt nicht gestattet.  

• Für Garderobe wird keine Haftung übernommen.  

 

 

 

Werkstatt 2 

Werkstatt 1  

Anlieferung 

https://www.smgv.ch/de/Restaurant-MaGi
https://www.smgv.ch/de/Berufsfachschule-Gipser

